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ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG DER PWO AG AM 

DONNERSTAG, 21. MAI 2026, 14.00 UHR, IN DER 
OBERRHEINHALLE DER MESSE OFFENBURG 

ERLÄUTERUNG ZU TAGESORDNUNGSPUNKT 1  

NACH § 124A SATZ 1 NR. 2 AKTIENGESETZ 

Zu Punkt 1 der Tagesordnung wird kein Beschluss gefasst. 

Gegenstand von Tagesordnungspunkt 1 ist die Vorlage des festgestellten Jahresabschlus-

ses der PWO AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2025, des 

zusammengefassten Lageberichts für die PWO AG und den Konzern einschließlich des er-

läuternden Berichts zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB sowie des Berichts des Auf-

sichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2025. Da der Aufsichtsrat am 19. März 2026 den 

Jahresabschluss festgestellt sowie den Konzernabschluss gebilligt hat, entfällt dazu ent-

sprechend den gesetzlichen Bestimmungen eine Beschlussfassung der Hauptversammlung. 

Auch eine Beschlussfassung der Hauptversammlung über die weiteren in Tagesordnungs-

punkt 1 genannten, der Hauptversammlung vorzulegenden Unterlagen ist gesetzlich nicht 

vorgesehen. 

 

Oberkirch, im April 2026 

PWO AG 

 

Der Vorstand 

 


